
1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Benutzung und die Erhebung von 
Gebühren für die Kindertagesstätten der Stadt Sarstedt 

 
Der Rat der Stadt Sarstedt hat in seiner Sitzung am 20.12.2016 aufgrund der §§ 10 und 58 
des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. 
Gesetz- und Verordnungsblatt S. 576) in Verbindung mit den §§ 2 und 5 des Nds. 
Kommunalabgabengesetztes (NKAG) und des § 20 des Nds. Gesetzes über 
Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) und der §§ 22 bis 24 des Sozialgesetzbuches VIII 
(SGB VIII) in den zurzeit gültigen Fassungen die 1. Satzung zur Änderung der Satzung über 
die Benutzung und die Erhebung von Gebühren für die Kindertagesstätten der Stadt Sarstedt 
beschlossen: 
 
 

Artikel I 
 
Die Präambel erhält folgende Fassung: 
 
Die Stadt Sarstedt betreibt 

a) den Kindergarten Giften, Wilhelmstraße 6, 

b) die Kindertagesstätte „Stadtmäuse“, Friedrich-Ebert-Straße 22, 

c) die Kinderkrippe, Edith-Weyde-Straße 1, 

d) die Kindertagesstätte Spielzimmer, Im Sacke 6, 

als öffentliche Einrichtungen. 
 
 

Artikel II 
 
Diese 1. Änderung tritt am 09.12.2016 in Kraft. 
 
 
Sarstedt, 20.12.2016 
 
Stadt Sarstedt 
Die Bürgermeisterin 


